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11. Juli 1973 
Präs.: . ___ _ 

A n j ra ge 

der Abgeordneten MeUer und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Soziale Verwaltung 
betreUend Ausgleichszulagen-Richtsatz für getrennt 
iebende EhegaUIZHl. 

Im Zuge der 29,. ASVG-NoveHe- wurde ein Familien
r"'ichtsatz elnge~ührt. Dafür jedoch hat man den früher 
bestandenen Erhöhungsbetr'ag fü.'"' die Ehegattin aufgehoben. 

Die Neuregelung schließt nun aus, daß bei getrennt 
lebenden Ehegatten der Famme~richtsat:z angewendet 
"werden kann .. Eine El"'hönung wegen der Sorgepfiicht 
für die Ehegattin ist nicht mehr möglich. 'E>adurch gerate"n 
Pensionsempfänger in wirtschaftliche Schwierigkeiten, 
die nur eine Gesamtpension einschiießelichAusgieichs
zulagen von S 1 ~ 800 ,-- zuerkannt erhalten und damit 
auch ihre UnterhaUsverpmchtung für" die EhegaUin 
finanzieren mÜSSen. Ausgesprochene Notlagel1 sind die Folge. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten paher an den 
Herrn Bundesminister für Soziale Verwaltung die 

An f ra ge : 

1) War beabsi chtigt, rur getrennt lebende Ehegatten keine 
höhere Einkommensgrenze festzusetzen wie fUr Einzei
personen? 

2) VveJche Möjlichkelt besteht derzeit, UnterhaUsverpfrChtungen 
für getrennt lebende Ehegatten bet der Ausgleichszulagen
bemessung zu berücksi chtigen? " . 

3) Wenn Frage 2) mit nel""" beantwortet wIrd: Werden Sfe 
in einer kommenden NoveUe vorsehen, diese unsoziale· \ 
Härte zu beseitigen? ,/I J ,,",,' f\ n 
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